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Herzogs Christoph von Bayern.
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Kein Geschichtschreiber Bayerns hat es bisher unterlassen, den
Bruderstreit zu berühren, der mehrere Jahre zwischen den Söhnen 
Albrechts des Frommen wegen der Theilnahme an der Regentschaft 
ihrer Lande obgewallct. Die Verhältnisse, welche diesen Streit unter 
den Herzogen Sigismund, Albrccht, Christoph und Wolfgang bald nach 
dem Tode des älteren Bruders Johann vcranlassten, sind in den ge
schichtlichen Werken über Bayern bereits genügend ans Licht gestellt; 
auch ist cs bekannt, wie nach Sigismunds Entsagung der Regentschaft 
und nach dem schiedsrichterlichen Spruch des Herzogs Ludwig von 
Landshut und einiger ändern Fürsten seit dem J. 146S Herzog Albrecht 
auf ein Jahr als einziger Gebieter an die Spitze der Regierung treten,

fl l  ' J  I  j

im nächsten Jahr aber Herzog Christoph auf ein Jahr an der Mitregent- 
schaft Theil nehmen sollte. Es sind auch die Verwickelungen und 
Zwistigkeiten nicht unbekannt, welche nach zwei Jahren (23 .  Febr.
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1 471)  den Herzog Albrecht bewogen, seinen Bruder Christoph in Mün
chen gefangen zu nehmen *)•

Weniger dagegen sind bisher die von Seiten mehrerer Fürsten a n -
#  -

geknüpften Verhandlungen zur Kennlniss gekommen, welche bis in den 
Sommer des J. 1471 mit Herzog Albrecht wegen der Freilassung seines

P

Bruders stattfanden. Dem Verfasser dieser Abhandlung liegen einige 
dreissig Briefe verschiedener Fürsten in gleichzeitigen Abschriften vor; 
die, wie cs scheint, noch manche Aufklärung über die streitigen Ver
hältnisse der Herzoge Albrecht, Christoph und W olfgang darbieten. Ohne 
sich auf eine wiederholte Zusammenfassung dessen, was bisher in altern 
und neueren Schriftwerken über die Geschichte Bayerns hin und wieder 
in Bezug auf diesen Gegenstand gesagt und jedem somit leicht zugäng
lich ist, will er sich im Dienst der Wissenschaft nur darauf beschrän-9 •*» *' " f i j i ix  * 1 "  • i*m  " " J  TlaM. 111 v /  Cj va \  X\ j  JL X
ken, aus den erwähnten vorliegenden Quellen den Gang darzustellen, 
den die Verhandlungen bis zum Schluss des Monats Juli (bis wohin 
die Quellen reichen) genommen haben und aus ihnen dasjenige her
vorzuheben, was für die Geschichte Bayerns in dieser Zeit fruchtbar
sein dürfte. 7 • -iJ • ' 1 '<
flßihaJirj'ü'ifi lob nt; oimlr.nlbilT lob noiimioif >‘jb

Schon am ersten Tage nach Herzog Christoph’s Gcfangenneh- 
m u n g 2) meldet Herzog Albrecht, besorgt, es möchten sich darüber leicht 
falsche Gerüchte verbreiten, dem ihm befreundeten, kurz zuvor zur Kur
würde gelangten Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg den g e -
thanen Schritt, lässt sich aber nicht weiter auf die Ursachen ein, die
i io y ‘g i w b n J  ^ oxtjH  ?.•(» tb in q c ;  noii j i l io J ib h ib o i r i r ä  rm h  fb n n  bim

' ' i 'M  .T, mof> lio% noteif/l mobil/} To^ini.. biiu luilabriinl 
f)  M ä n n e r t  Geschiclile Bayerns I. 483 tr. Z s c h o k k e  Geschichte Bayerns

- i n  4 1 5 .  tT.

*) Sie geschah nach A r n p e c k h  V. c. 73 Sabbato ante Dominicam Esto 
, mihi, i. e. ante carnis privium (23;. Febr.).
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ihn dazu bewogen hätten, und bemerkt bloss: es sei geschehen, thcils 
weil sein Bruder Christoph ihn „nicht habe sichern wollen“, thcils wegen 
anderer wichtiger Ursachen. Er verspricht jedoch, dem Kurfürsten das 
Nähere darüber in Kurzem entweder mündlich mitzutheilcn oder durch 
seine Räthc gründlichen Bericht abstatten zu lassen 1). Bevor indess 
diese Mittheilung erfolgte, setzte Herzog Wolfgang den Kurfürsten durch 
einen Abgeordneten in nähere Kennlniss von dem ganzen Vorgang, 
liess ihn bitten, sobald als möglich, einige seiner Räthc an Herzog Al- 
brecht zu senden, um bei diesem die Freilassung des gefangenen Bru
ders zu bewirken, und ihm zugleich melden, dass er sich mit dersclbi- 
gen Bitte bereits auch an den Kaiser, an den Herzog Sigismund von 
Oesterreich und die Herzoge Ernst und Albert, von Sachsen gewandt 
habe. Der Kurfürst meldete diess sofort dem Herzog Albrecht, mit dem 
Erbieten, er sei, wenn dieser meine, dass durch ihn irgend etwas zur 
gütlichen Beilegung des Bruderstreites geschehen könne, sehr bereit, 
an ihn einige seiner Räthe zu senden und Alles anzuwenden, um eine 
Ausgleichung der Brüder zu vermitteln2). In densclbigen Tagen be
nachrichtigte er auch den Herzog Wolfgang, dass er bereits seinen 
Bruder Albrecht gebeten, ihm ein versöhnendes Wort in der Sache zu

fllH/ "4  ̂ ' * ' I* ? f f I f  I • # */ f r rgönnen und er hoiTe Antwort zu erhalten noch vor der Rückkehr des 
erwähnten Abgeordneten aus Sachsen. Alsdann wolle er sofort seine
Räthe senden, um eine Aussöhnung zu bewirken 3).
ügiiVfgquiiM A-juß 7'ixlj;b m it biiir d ti< w i  irr^i i//d jaiiiJ8 ¿osoiLi

Herzog  Wolfgang indess liess es dabei noch nicht bewenden. Er
dankt dem Kurfürsten für die geneigte Zusicherung, meldet ihm aber
-iodJod jui: ‘j ihm H 'nM  n b  ui iijw ‘)il> daOn
----- --—hlifiJJ iiiiHilltnlhujI p b  snutHiiZ il» iI jub  sbiow oa Jijil

’) Schreiben dat. München am Sonnt. Estomihi (24. Febr.) 1471.

’) Schreiben an Herzog Albrecht, dat. Onolzbach Dienst, nach Invocavit
C5. März) 1471. ifocndlA taiuhiJÜ hö nwih'itbiH ( f
Schreiben an Herzog Wolfgang-, ohne Dalum. ;
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zugleich, er habe nun auch die Sladt München an die Pflicht gemahnt, 
womit sic allen Brüdern insgesammt verwandt sei,  dass auch sie um 
des Herzogs Christoph, ihres Herrn, Befreiung bemüht sein und damit 
hinwirken solle, dass dieser „von Stund an zu Recht gestellt werde“ ; 
er werde alsdann seinem Bruder Albrecht in allen den Ansprüchen, die 
dieser an ihn zu haben meine, sei es vor denen von München oder 
vor einer ganzen Landschaft ohne W eigern zu Recht stehen. An diese 
habe er auch die Aufforderung bereits erlassen, sich am Samstag vor 
Lätare in München einzufinden und dahin zu wirken, dass der Rechts- 
gäng  aufgenommen werde. Er bittet sodann den Kurfürsten, den Ra
then, die er zu senden versprochen, keinen weitern Auftrag zu erthei- 
Icn, als nur seines Bruders Freilassung zu bewirken und für ihn den 
W eg  einer rechtlichen Entscheidung zu fordern, denn er wie dieser sein 
Bruder verlangten nur und nichts weiter als Recht. Werde ihnen aber 
dieses nicht zu Theil, so zwinge die Noth, W ege  einzuschlagen, wo
durch es ihnen gewährt werden müsse
-od u v a T  jioaidfaennh nl .(* nloJiii'no/ u\ nbi'nll r>b ■giti.ffoislggu/.

Man sicht, Fürst W olfgang drohte zuletzt mit ernsten Schritten.
Herzog Albrecht indess liess sich damit nicht schrecken. Es ermuthigte 
ihn, dass mehrere Wochen vorübergingen, ohne dass weder von Seiten 
des Kaisers noch der ändern genannten Fürsten, an die sich sein Bru- 
der gewendet,  irgend etwas in der Sache geschehen w ar;  er deutete 
dieses Stillschweigen für sich günstig und war daher auch keineswegs 
geneigt, sich auf den Rechtsgang mit seinem Bruder einzulassen. Er'  n i  Ju l I I . r  t m m  • j
schrieb desshalb dem Kurfürsten Albrecht: da bisher weder der KaiserrivT • fnlM i Mi t *
noch die Fürsten sich in der obwaltenden Streitsache irgendwie beihei
ligt hätten, so werde auch die Sendung der kurfürstlichen Räthe nicht 
nöthig sein. Er verlange nur, was billig sei und wolle, wie er bereits

l i - l  V *

------------- \1ujiO Jisb . Iifo-ndl/ ¿»»»x* na iiocikndo?

') Schreiben an Kurfürst Albrecht, dat. Mont, nach Reminiscere (11. März)
1471. .U l l i iL v *H  eit» n*)( lk»nb 3



(7) 7

gemeldet, in Kurzem seine Meinung über die Streitfrage offen miltheilen; 
der Kurfürst werde daraus dann ersehen, was von ihm in der Sache 
geschehen sei und dass er nur „merklicher Nolh und Ursachen halber
und nichts Unbilliges darin gehandelt habe ').“

-ob ?v)U'i • ;t«>! A i . »il ) I
Somit war die Vermittlung des Kurfürsten zurückgcwiescn; er ant

wortete daher auf Albrechls Schreiben, wenn auch ziemlich freundlich, 
doch nur mit wenigen W o r te n 2). Endlich erfüllte dieser sein Verspre
chen, indem er am 16. April dem Kurfürsten einen ausführlichen Be
richt über die mit seinen Brüdern obwaltenden Verhältnisse abstattete. 
Es solle eine o/iene, freie Mittheilung sein, erklärte er, denn er wisse, 
dass der Kurfürst nichts höher achte, als Wahrheit und Gerechtigkeit, 
und er zweifle nicht, derselbe werde aus seiner Rechtfertigung seine 
Unschuld gern erkennen. Hören wir ihn, wie er den Verlauf der Dinge 
darstellt.

iiOY n*ln»a bnu nobfißJ -Iuiiim» JobO-iS m.bii.c m ii iu  buu v h  wie
Herzog Sigismund hat schon vor sieben Jahren, als wir ausser

Landes in Welsohland w a re n 3) ,  als regierender Fürst sich mit unserem 
Bruder Herzog Christoph also vereinigt und vertragen, dass dieser sein 
Leben lang eine namhafte Gülle haben und sich des Regiments unsers 
Fürstenthums nicht annchmen solle. Darüber war Alles zwischen Bei
den durch Brief und Siegel unserer Landlcute, Geistlicher und Welt
l icher,  mit ihrem eigenen Wissen und Willen festgestellt. Als wir nun

_____________________ ] ____________

:

’) Schreiben an d. Jiurf. Albrecht, dat. München Freit, vor Judica (29. Mürz) 
147 f.

') Schreiben, dat. Onolzbach Samst. vor Palmar. (5. April) 1471.

') Er war damals auf einer Universität Italiens, wo er mit dem nachmaligen 
Papst Paul II., der damals noch Cardinal war, bekannt wurde. A r n p e k h  
V. c. 73. L a d i s l .  S u n t  h e m .  ap. Oe  f e i e  II. 571 nennt drei Universitä
ten, Pavia, Siena und Rom, die Albrecht besucht habe.
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aber nach unserer Heimkehr aus Welschland zu unsern voglbaren Jah -  
ren kamen und verlangten, uns auch als regierenden Fürsten zu unserem 
väterlichen Erbe zuzulassen, entstanden darüber Irrungen zwischen jenen  
beiden Brüdern einer-, und uns und Herzog Wolfgang andererseits: Sie
wurden jedoch durch eifrige Vermittlung unsers Vetters des Pfalzgrafen

€  _

Ludwig bei Rhein, Herzogs in N ieder-  und Oberbayern, und unserer 
Landschaft,  mit aller unserer Brüder Wissen und Willen dahin bedingt 
und gerichtet, dass Herzog Sigismund und wir allein eine Anzahl Jahre  
regierende Fürsten bleiben und die zwei ändern Brüder während dess mit 
dem Regiment nichts zu schaffen haben sollten. So wurden Briefe dar
über von allen besiegelt. Nach kurzer Zeit aber, noch vor A u sg a ng  
derselben Jahre benahm sich Herzog Christoph gegen den Vertrag und 
ohne unser Verschulden widerwärtig gegen uns *). Es ward zw ischen  
uns beiden eine neue Tciding und Berichlung gemacht durch  u n se rs  
Vetters Herzogs Ludwig Räthe und etliche unsere trefflichen L and leu te ,  
also dass wir und unsere ändern Brüder samml Landen und Leuten  von 
ü n ra th ,  Krieg und Schaden verschont blieben. Nach dein Allen aber

» # 1 r • r | i f f f ' I
fasste Herzog Christoph neuen Unwillen wider uns, abermals ohne u n -

• f  • • * i i l l f t

scr Verschulden, verpflichtete sich zu etlichen Rittern und Knechten in
•  4  |  f  •  t  I  * j I •* r  . i l  .

eine Gesellschaft des Einhorns *) und leistete derselben auch auf einem
* # f 1 * # 1 •• , jf • f 1 ’ * 11 •! 

deshalb zu Regensburg angeordneten Tag  offenen Beistand gegen uns
und unsere Vettern den Pfalzgrafen Herzog Ludwig und Herzog Otto3),

t i  • r . . ♦% * 1 *9 9 f l • ?  • 1 * 4 * #
wie denn Jedermann, der da anwesend w ar,  wohl kund ist. Jedoch 
auch diese Sache ward zwischen uns, Herzog Christoph und ändern der
selben Gesellschaft wieder gerichtet und beigelegt. Aber bald nach

• ! '  .  . "  • .  • . ' - I I  .  • .  • :  .  . ! ! . ' •  '  •  * _•  '

dieser Berichlung lehnte er sich abermals gegen uns auf, ohne unsere
•  •  •

------------------------------ .-»•üill« i !• / . ’ ►<: JoiiO . " li’

’) A r n p e k h  V. c. 72.
n . . •// Jn I /:»;;/ iöllllmJ J ' . I» 1 *h ..1! n  * J?un 1
- l i

!) Den Böklerbund; A r n p e k h  Lr. c. 73.

3) Von Neumarkt.

%
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Schuld, bestellte viel Hofleute in Böhmen und ändern Orten, um durch 
sie Volk aufzubringen und  uns und unsere Lande zu überziehen und zu 
beschädigen, wie er dann solches auf dem zwischen uns und ihm ge
haltenen T ag  zu Straubing vor den Räthen des Herzogs Ludwig und 
unserer Landschaft, und darnach vor Herzog Ludwig *), Herzog Philipp 
dem Pfalzgrafen, Herzog Otto von Bayern, dem Bischof von Speier und 
unserer obern und niedern Landschaft auf dem Tage zu Landshut öf
fentlich zu erkennen gab. Jedoch wurden wir Beide auf diesem Tage 
durch die genannten unsere Vettern und unsern guten Freund, den Bi
schof von Speier,  wieder vertragen und die verbriefte und besiegelte 
Berichtung beider Seils zu halten gelobt bei fürstlicher Treue und Würde. 
Zw ar erwachte in ihm bald neuer Unwille und er bewies sich lange 
Zeit ohne alle Ursache gegen uns wiederum unfreundlich; allein cs 
kam durch etliche unserer Landleute doch nochmals zu einer Verglei
chung, nach weicher wir regierender Fürst bleiben und Herzog Christoph 
in fünf Jahren  nach Dalum dieser Berichtung (wovon drei Jahre noch 
nicht verflossen sind) mit dem Regiment nichts zu schaffen haben sollte. 
So lautet es klar in den darüber gefertigten Briefen, die wir Beide zu 
hallen bei fürstlichen Ehren und W ürden versprochen haben. Nachdem 
aber ,  im nächstvergangcnen Herbst, kam Herzog Christoph zu uns mit 
wiederholter dringender Bitte: wir möchten ihm Hülfe und Förderung 
leisten, dass ihn unser Oheim Herzog Karl von Burgund zu seinem Hof
gesinde aufnehme. Dasselbe Gesuch richtete er an unsern Vetter Her
zog Ludw ig und uns Beiden gab er wiederholt die glaubhafte Zusiche
ru n g ,  w enn Herzog Karl ihn aufnehme, wolle er seines Theils der 
Sache straks nachkommen. Nachdem wir aber und unser Vetter unsere
Botschaft nach Burgund gesandt und von Herzog Karl die freundliche
bim ujiih! xno  i tf\ ¿tu *1 ijii fjJj .Iii),f j i ) i*) f  jirn 70 xinh
- i l  üitob w .ii*.; !•»••; iioiiij'jiii'» ux r j t l 'jY  nm o am r ib o n  . t u n  vjI \ v r n  oJIIow

’) Von dem A r n p e k h  1. c. sagt: qui se quasi palrem omnium praediclo- 
rum fratrum gerebat.

Aus d. Abh. d. III. 01. d. k. Ak. d. Wiss. VII. Bd. III. Abth. ( 2 )  2
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Zusage erhallen, er wolle ihn nicht allein als seinen Diener, sondern 
auch als seinen Freund halten, und wir diess unserem Bruder miltheil
ten, stand er von seiner Zusage wieder ab, verlangte dagegen von uns, 
wir sollten für ihn unsere obere und niedere Landschaft zusammenbe
rufen, er wolle mit ihr seine nothwendigen Angelegenheiten gegen uns 
bereden. Wir schlugen ihm diess ab, weil wir keine Ursachc wussten, 
weshalb er mit uns in Irrungen zu stehen meine und er eine Bcredung 
mit der Landschaft nölhig habe. Auch dünkte es uns nicht rathsam, 
unsere Landschaft mit schweren Kosten zusammenzurufen. Wir erboten 
uns, sofern er irgend Gebrechen oder Irrungen gegen uns zu haben 
meine, möge er sie zu erkennen geben; wir wollten uns dann, wie es 
gezieme, gütlich mit ihm vertragen oder auch zehn, zwanzig oder dreis- 
sig aus der Landschaft, die Christoph selbst nennen möge, zusammen
rufen. Diesen möge er seine Irrungen vortragen;  fänden sie die Zu
sammenberufung der gesammten Landschaft nolhwendig, so wollten wir 
sie schleunigst und gern berufen. Wir haben ihm in einer Zusammen
kunft bei Herzog Ludwig uns auch erboten, er möge seine Irrungen 
nur näher bestimmen, wir wollten die Sachc der Entscheidung dieses 
unsers Vetters anheimstellen-; was dieser ausspreche und gegen ihn 
den Bruder zu thun heisse, dem wollten wir nachkommen, ja  ihm auch 
unsere Kleider, Kleinode und was wir hätten, getreulich mittheilen. Auch 
wollten wir ihm unsere trefflichen Landleute und andere ehrbare, red
liche und taugliche Personen zuordnen, mit denen er beim Herzog von 
Burgund wohl versehen wäre. Darauf haben wir nebst unserem Vetter 
Herzog Ludwig nochmals angelegentlich gebeten, er möge sich zum 
Herzog von Burgund begeben, zumal auf dessen so freundliches Erbieten 
und damit auch uns daraus nicht üble Nachrede entstehe. Das Alles 
aber schlug er mit Verachtung aus, beharrte auf seinem Vornehmen und  
wollte weder uns, noch unserem Vetter zu erkennen geben, welche Ir
rungen oder Gebrechen er gegen uns zu haben meine. Nun begab sich 
aber, dass einer von unsers Bruders Dienern, des Namens Christoph

£ (£) .liJdA ril l.a .117 . « i77 .fj . ¡ t J  .!> J.i .Hi .! .J«IA .6 r n h
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L u n g ,  der unser Landsasse und Untcrthan ist, während wir mit etlichen 
unsern  Dienern auf eine Nacht zu Kurzweil auf der Slrasse in unserer 
Stadt München waren, einen unserer Diener anscheinend freundlich von 
uns w egzog ,  alsdann thällich misshandelte und zur Gegenwehr zwang, 
wobei er einige Wunden erhielt. Er entkam damals, und weder mir, 
noch einer der unsern, die bei mir waren, erkannten ihn. Nach einiger 
Zeit sandten wir zu ihm und Hessen ihm bedeuten, er solle unsere 
Diener des Handels w egen  in Ruhe lassen und nichts in Ungutem mit 
ihnen vernehmen; desgleichen sollten die unsern auch wiederum gegen 
ihn thun. W ir haben uns auch erboten, ihm den Arzllohn und was er 
sonst Schaden genommen, auszurichten; er möge solches als besondere 
Gnade gegen ihn erkennen und dabei bedenken , wie er wohl wisse, 
dass er die Sache angefangen und an seinem Begegniss selbst Schuld 
sei, wie er ja  auch bekannt habe. Allein er hat uns gleichwohl keinen 
Frieden Zu s a g e n  wollen, sondern die Sache zuerst an Herzog Christoph 
gebracht und dann geantwortet:  ihm sei von diesem verboten, kein 
Riohtthum noch Frieden mit uns oder den unsern aufzunehmen, denn 
dieser unser Bruder wolle ihm aller seiner Sachen und Fürnehmens 
durch den Handel gegen uns gut stehen. Da wir nun solches ver
nommen, besorgten wir, dass zwischen uns und Herzog Christoph, auch 
den Unseren noch mehr Unrath und Uebel entstehen möchte, wo dem 
nicht vorgebeugt würde, und schickten in guter, brüderlicher und freund
licher Meinung unsere Räthe, auch etlichc des Raths unserer Stadt Mün
chen mehrmals zu Herzog Christoph, Hessen ihm die Sache erzählen und 
ihn freundlich bitten , dass er mit seinem Diener Lung schaffe, mit den 
Unseren Friede zu halten und ausserhalb Rechtens nichts in Ungutem 
vornehmen zu lassen. W ir wollten desgleichen bei den Unseren auch 
wieder thun. Das Alles hat aber unser Bruder verachtet, und wollte 
auch für sich selbst gegen uns und unsere Diener keinen Frieden Zu

sagen , noch auch seinen Dienern solches gestatten. Sondern er und 
seine Diener alle hingen sich von Stund an grosse Messer an, ihrer

2 *

I
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etliche trugen verborgene Harnische, besonders bei Nacht Armbrüste 
und andere schädliche Waffen und erschienen mehrmals damit vor un- 
serm Schloss und der Behausung, worin wir Wohnung haben, uns und 
die Unseren zu erwarten. Auch hat unser Bruder oft gesagt, wir seien 
ihm eines Tages auf der Gasse begegnet und es sei ihm leid gewesen, 
dass er und die Seinen in uns nicht gestochen und geschlagen habe. 
Und als nun die Sache sein und seiner Diener halber von Tag zu Tag 
mit solchem ernstlichen Wesen je länger sich erweiterte und mehr und 
mehr cinriss, wurden wir glaubhaft und manchfallig gewarnt: er wolle 
sich unterstehen, uns aufzugreifen und aus unserem Lande hinwegzu- 
bringen, und gelinge ihm solches nicht, so wolle er uns vom Leben 
zum Tod bringen. Da wir nun solches also glaublich und wahrhaft 
berichtet wurden, empfanden wir, wie billig, Leid und Schrecken darob, 
dass wir solches von unserm Bruder, dem wir stets insonderheit mit 
brüderlicher Treue und Liebe geneigt gewesen und nie ein Uebeles 
noch Arges alle unsere Tage wider ihm vorgenommen, hätten erwarten 
sollen. Aber wir betrachteten dabei auch unsers Leibes Noth und dass 
wir uns selbst aus natürlicher Liebe wohl schuldig seien, unsern Leib 
und Leben zu reiten und solche schwere und unbrüderliche W iderwär- 
keit unler Sorgen für unser Leben nicht zu erwarten. Also nahmen 
wir unsern Bruder zu unserer Hand, nur allein um unsern Leib und 
Leben und unsere Lande und Leute vor Verderben und Verwüstung zu 
schützen und sonst keiner ändern Ursachen wegen. Dass sich die Dinge 
also und nicht anders begeben haben, können wir mit Edlen und Nicht- 
edlen, auch mit unsers Bruders geheimen Dienern, die von den Sachen 
gut Wissen haben und zum Theil bei solchen Anschlägen zugegen ge
wesen, wohl bezeugen und beibringen, was zu allem Recht genug ist. 
Wir hören jedoch, dass etliche unsere Missgönner von uns sagen , wir 
sollten unsern Bruder seines Gutes wegen gefangen haben. Solches 
befremdet uns sehr und geschieht uns daran ungut,  denn halten wir 
ihn um sein Gut iahen wollen, so wäre es nicht nöthig gew esen ,  uns

* £
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zuvor fünfmal mit ihm zu ve r t ragen ,  wodurch wir zu grosscn Kosten 
und  Ausgaben gekommen sind; wir hätten auch nicht so viele Jahre 
geharrt und ihm jedes  Jahr  eine so merkliche Summe Geldes gegeben, 
wobei er doch noch grossc Schulden gemacht und diese von Tag  zu 
Tag vermehrt hat, sondern wir hätten ihn sogleich im Anfänge unseres 
Regiments und nachmals oft gefangen nehmen können, da er oftmals 
mit einer kleinen Anzahl seiner Leute von selbst im Felde und ander-

I f f  3  V  1 I  I I I  “ • f t l  M l #  .  1 1  J  V I » U  J t l  • f J J J l " .  f l  f  v J i l t l M  t f i J f t *  I I I  T S  4*

wärts zu uns gekommen ist ,  wo wir seiner wohl habhaft hätten sein 
können und Geld und Gut erspart sein würden. Aber es geben auch

. I ! *  *• I • ^  .

seine vorerwähnten Händel kein geringes Anzeichen zu seinem groben 
Vornehmen und seinen Anschlägen, denn wo er nicht argen Willen' 1 ! ■ .; u 1. I I l . 1 .: ■ r i i!. : : ifS V * f , .m i .
gegen  uns gehabt,  hätte es ihm nicht Notli gethan, mitsammt seinen 
Dienern Harnische, Waffen und Wehren zu (ragen, keinen Frieden zu 
nehmen und zu geben und sich sonst mit Worten, Gewerben und W e r -

w  # i 1 ' ; i * I i ‘ . * • ‘ - y  • » • » '  i  ; • • • i j  J  i

ken dermassen g e g e n  uns zu stellen und zu halten; wie denn das Alles 
in unserer Stadt München und ändern Orten ganz offenbar und be
kannt ist.

• ^  * v  > fl ■  ( fl #  M  m  . .  . f l  • . m  f  f  I  •  W

, | 1  j •; » , f >  1 , \  • ^

So stellt Herzog Albrecht dem Kurfürsten von Brandenburg dief | (f f # ^ •
Gründe seines Verhallens gegen seinen Bruder und den Anlass zu des
sen Gefangennchmung dar. Er spricht am Schlüsse seines Schreibens 
die Hoffnung aus, der Kurfürst werde ihn hiernach für vollkommen en t-  
schuldigt hallen und bittet ihn, wenn vor ihm die Sache zur Sprache

# J *f • * * ‘ ' I I * / * J 4 f \ 1 • j) * | * *' 4 ' '' * * I 1
kom m e; ihn füglichst zu verantworten und sich überhaupt in dem Ilan-
j  i -i r  j i .  , ,  . t  - f - i. .  ----- ^  --------------------  —  seiner Freund-del gegen  ihn so freundlich zu beweisen, als er es von 
schaft erwarte '). Der Kurfürst nahm indess keineswegs so lebendig 
Partei für Albrecht, wie dieser vielleicht erwartet hatte. Er meldete 
ihm den Empfang seines Schreibcns nur mit den wenigen W orten:

‘) Schreiben des Herzogs Albrecht, dat. München am Ertag nach Ostern 
(16. April) 1471. . iTj-t
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Wenn die Dinge an uns gelangen würden, wollen wir uns gebührlich
und als wir gelrauen, auch nicht zu Missfallen verhalten *).

evbl'iü oumiuö v b iM - ; : ¡1 o* u a h  idftl. - ii>o«v aiiii hau  Jnndog

Herzog Wolfgang gab schon alle HoiTnung auf, den Streit mit sei
nem Bruder auf dem Wege der Güte auszugleichcn; er ging von An
sichten aus, über die eine Verständigung mit ihm kaum möglich schien.

r  f j  f  |  * ^

Er griff zu einem ändern Mittel, um durch eine höhere Gewalt den 
Bruder zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Er wandte sich in einem aus-  
fiihrlichen Ausschreiben an die gemeine Landschaft, ihr vorstellend: Es

1 - 0 ' ' . j ftlk ii t fÜV Ißt * ! •
fordere ihre eigene Wohlfahrt, ihr Eid, ihre Pflicht und ihre Ehre, sol
chen Muthwillen und Gedrang, wie sic seinem Bruder, ihrem Erbherrn,

jT | i • j I; *7* ’ f f . f# * . f .. ^ ' k)
geschehen, nicht zu gestatten, vielmehr dem Beschwerten auf dem W ege 
Rechtens entledigen zu helfen und sich solche Gewaltthat an ihrem 
rechten, natürlichen Erbherrn zu Herzen gehen zu lassen, denn die Re
gierung des Herzogs Albrecht entschuldige sie nicht, gegen ihre Ge
lübde und angeborne Eidespflicht einem ändern ihrer Erbherrn, einen 
Herzog yoii Bayern, der gewaltthätig behandelt wird, zu verlassen, da 
Herzog Albrecht nicht für sich allein, sondern für alle Brüder das g e -iTüuirjiO . ' • -i : -h
meinsame väterliche Erbe regiere, wobei er in aller ändern Brüder Pflicht 
stehe und er als „ihr Amtmann“ diese Pflicht nicht zum Schaden der 
ändern Brüder gebrauchen solle, wohin auch ihre, der gemeinen Land-I •! i i : f >jJ t ) f f TTf i : f 1 '' l •'7t ■ ■
schaft, unterthänige erbliche Pflicht gegen seine Regierung gehe, um[ - Ul\ uifn »njr
nicht minder, wie gegen Herzog Albrecht, auch gegen ihre ändern Erb-; o o o ; 0 0
herren um deren Gerechtigkeit mit allem Gehorsam bemüht zu sein. „Ihr

--------------------  -------------------  »

seid allzeit ewiglich schuldig, jeglichem euerer rechten, natürlichen Erb-U n) i i '!' •' > i 0 "i . ) 11 ; ü t* i li fli! I ! l j<. I «i I ) * 1 rj f n »•
herren gegen allermänniglich, niemand ausgenommen, seinen Leib undd  ;  o  ;

Leben, Ehre und Gut zu beschirmen, ihn nicht zu verlassen und bei
t : ■ I i. i .jiiio v  f ) Ir»-, n .I t •»*

*) Schreiben des Kurf. Albrecht, dat. Onolzbach am S. Georgs Tag (23 April) 
1471.
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Recht zu behallcn nach allem euren Vermögen; den Mangel wir dieser 
Zeit zu seinem W erth  bestehen lassen und ist uns mit ganzer Treue 
le id ,  wo ihr euch nicht anders denn bisher hinfür in den Sachen uns 
zu Hülfe zu Entled igung unsers lieben Bruders Christophs halten und 
erzeigen w ürdet,  dass wir uns dess gegen euch e ik lag en ,  darum man
gelhaft beschuldigen und fürnehmen sollten, denn ihr seid euch selbst 
auch schuldig, zu erkennen, was ihr euch selbst darin von Ehren, Ge
lübde, Eiden und erblicher angeborner Pflicht wegen um euern Erb- 
herrn ,  der also vergewaltigt wird, zu thun gebührt und schuldig seid, 
euerer Ehre und Pflicht genug  zu thun.“ Herzog W olfgang überschickt 
der Landschaft eine Abschrift seines Schreibens an Herzog Albrecht, 
damit sie daraus dessen unbilliges Verfahren gründlich erkennen möge, 
und fährt dann fort: „Solches ferner gegen  den päpstlichen Legaten *), 
auch unsern allergnädigslen Herrn den römischen Kaiser, die Kurfürsten, 
Fürsten und andere zu klagen, wären wir, uns und unserm Bruder zu 
Ehren, auch euch als unsern gemeinen erblichen Landleuten, Gelobten 
und  Eidspflichtigen zu Gut, desshalb euch und andere unsere gemeinen 
Landleute ferner zu ersuchen und zu ermahnen auf Mangel eueres Bei
standes, damit ihr euern Erbherrn also vergewaltigen lasset, lieber vertra
gen  gew esen ,  denn ihr wisset wohl, dass unser lieber Bruder Herzog 
Christoph und wir unsers gemeinen Fürstenlhums Regierung mit unserm 
guten Willen Herzog Albrechten etliche Zeit vergönnt und also ver
traut haben, damit sich gegen uns und unsere Lande und Leute, uns 
allen zu Ehren und Nutzen, getreulich und löblich zu halten und uns 
freundliche, brüderliche Liebe und Treue zu beweisen, das wir ihm sonst 
zu thun nicht schuldig gewesen. Wie sich aber Herzog Albrecht mit 
seiner Regierung unsers gemeinen Fürstenlhums gegen  uns Brüder, Lande

t  ___  • I % t  1 f .  • I | f l  I  r J | • ' f  FZ

*) Franciscus, Kardinal von Siena, piipsllich<r Lfgat auf dem Reichstag zu 
Regensburg, »• 1 <• *
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und Leute zu Ehren, Nutz und Frommen oder Schaden gehalten, wird 
sich zu seiner Zeit wohl finden, denn unser lieber Bruder Herzog Chri
stoph und wir haben uns nicht besorgt, dass Herzog AI brecht durch 
den falschen, ungetreuen Rath des Buben Doctor Martins ') und der 
Doctorin seines Weibs mit ihrem Losspuch 2) ,  ihrer gefährlichen Un
treue, damit sic ihren Nutzen suchen und das ganze  Bayerland zu 
regieren und allermänniglich, die darin zu handeln haben, ihre Habe und 
Gut abzunehmen und zu Schenkung, Mielhe und Gabe zu dringen, sich
unterstanden haben, und hätten nicht vertraut, dass sich Herzog Albrecht 
wider unsern lieben Bruder Herzog Christoph und uns bei dem hohen 
Vertrauen, da wir ihm unser väterlich Erbe zu regieren bewilligt haben, 
sich sollte durch solche untüchtige, ungetreue Leute so gefährlich habe 
verführen lassen und dermassen fürzunehmen, unsern lieben Bruder Her
zog Christoph aus dem Lande nach Bnrgund zu schicken und uns geist
lich zu machen und uns also von unserm väterlichen Erbe zu dringen.“ 
Der Herzog bemerkt dann weiter: Doctor Martin, dessen Rath Albrecht 
in allen Dingen lange Zeit unbedingt gefolgt und dessen Haus er oft 
Tag und Nacht besucht, habe ihn auf dem Tage zu Regensburg zum 
Hauptmann wider den damaligen König Georg von Böhmen machen, das 
nöthige Geld aus den Ablassstöckcn aufheben und ihm dann die böh
mische Krone verschaffen wollen, weshalb er dem Herzog auch gerathen 
habe, die Regensburger zu zwingen, ihm auf Pfandschaft des Hofs Geld 
zu leihen. So habe er den Herzog verführt und betrogen. Da ihm 
nun aber der Plan, den Herzog Christoph und ihn (Herzog Wolfgang) 
von ihrem väterlichen Erbe zu verdrängen, nicht gelungen sei, habe er 
den Herzog Albrecht gegen sie Beide zu Feindschaft angeregt,  um sie 
mit Gewalt ihres väterlichen Erbes zu berauben. „Da nun, fährt Herzog

’) Martin Maier, damals als Hath im Dienst des Herzogs Ludwig von Landsliut.
3  I I  1 *  t  *  *  * X J

7) Wahrsagebuch vide Gmeiners Chronik III. 489.
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W olfgang  fort, Herzog Albrccht von Landshut von dem Doctor und 
seinem Weibe, bei denen er wieder Tag  und Nacht zu Rath gewesen, 
wieder gen München gekommen ist, hat er unsern lieben Bruder Chri
stoph, unbewahrt und uncrinncrt einiges Spruches oder Mangels, gefan
gen in einer Badstube, wohin Herzog Albrechts Diener auf des Buben, 
des Doctor Marlins ungetreuen, falschen Rath und Anschlag unsern Bru
der Christoph mit ihm in das Bad zu gehen desselben Tags oft angc-  
sucht, gebeten und dazu beredet hat, damit sic ihn verführt haben. Auch 
hat Herzog Albrecht etliche unsers Bruders Christoph Diener gefangen 
und  durch schwere Marter zu fragen nothdringen lassen, nach seinem 
Willen Schuld und Verhandlungen auf unsern Bruder Christoph, ihren 
eigenen Herrn, zu sagen, was unserem hohen Vertrauen, dass er unser 
väterliches Erbe als unser gemeiner Amtmann zu regieren habe, und 
auch freundlicher, brüderlicher Liebe und Treue nicht angemessen ist, 
und wie wir auch erfahren, dass Herzog Albrecht vor etlichen Land
leuten der gefangenen Knechte Aussage wider ihren Herrn als Zeug
nisse durch offenbare Notarien solle aufgenommen haben, um damit 
unsern lieben Bruder Herzog Christoph zu schmähen und ihm Misse- 
thalcn mit Unwahrheit der abgenülhigten und angesliftetcn Zeugnisse 
aufzulegen, das ist vormals von Gebrüdern unter Herzogen von Bayern 
unerhört. Es ist wohl zu klagen und zu erbarmen, dass durch solches 
falsches Vornehmen des ungetreuen Buben zwischen uns Brüdern ewige 
Unchre, Schmach, Feindschaft und Unwille gegeneinander entsteht, und 
ist nimmermehr zu vergessen, dass es uns Brüdern und unsern gemei
nen Landen und Leuten zu künftigem Schaden und Verderben gereicht, 
zu welchcm Allem Herzog Albrecht mit seiner Unthat Ursache giebt, 
denn hätte er gegen unsern Bruder oder uns einigerlei Mangel gehabt, 
darüber möchte er selbst oder durch unsere gemeine Landschaft, Ritter
schaft und Städte uns zu Rede gesetzt und dagegen unsere Antwort 
gehört haben, die ihn bei billigen Dingen behalten und unserm Bruder 
noch uns nichts Unbilliges gestattet hätten; es hätte ihm desshalb g e -

A.d. Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d. YViss. VII. Bd. III. Abth. (66) 3
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gen unsern Bruder Christoph keine Sorge Noth gethan und er hätte 
auch in der Stadt .München Beistandes genug gehabt und nicht bedurft 
der Sorge wegen den Herzog Christoph gefangen zu nehmen. Das 
Alles aber hat Herzog Albrecht unbillig verachtet und ist darin des 
Buben Doclor Marlin und seines Weibes Rath gefolgt, denn diese ha
ben gegen unsern Bruder Christoph und uns lange Zeit  Feindschaft ge
hegt, als sic gemerkt, dass, so oft wir zu Landshut mit Herzog Albrecht 
zusammen gewesen, wir beide Brüder Verdruss gehabt, indem dann 
Herzog Albrecht mit demselben Bubenvolk Tag und Nacht viel zu thun 
halte. Bei solcher des Doclors gefährlicher Untreue und Herzog Al- 
brechts Vornehmen haben wir zur Sicherheit unseres Leibes und Le
bens aus unbeschuldeter Besorgniss wegen Gewalt hinwegreiten und 
fliehen müssen, das Gott und der Welt zu erbarmen ist und wir haben 
darauf dem päpstlichen Legaten ,  auch unserem allergnädigsten Herrn, 
dem Römischen Kaiser und ändern Fürsten den Handel geklagt und sie 
zu Erledigung unsers Bruders um Recht angcrufen gegen Herzog Albrecht, 
ob er unsern Bruder mit Ehren gefangen habe und diess im Recht ent
scheiden zu lassen, worauf wir für diesen in Allem, was ihm das Recht 
auflegt, zu thun, mit unserem Leib, Leben, Ehre und Gut Vorstand lei
sten, dess hiemit verpflichtet sein und ob es Noth Ihut, ferner nach 
aller Nolhdurft, wie erkannt wird, zum Recht genügen wollen, in guter 
unbezwcifelter Hoffnung, unser lieber Bruder Christoph, als ein frommer 
Fürst des heiligen Reichs, werde sich der unbilligen, unwahren Be
schuldigung gegen Herzog Albrecht dermassen verantworten, so genug
sam entschuldigen und seine Ehre mit Hülfe des Rechts wieder an sich 
nehmen, dass seine Unschuld und die frevelhafte, unbillige Gefangen- 
nehmung erfunden werden, denn die ändern Buben, die wider unsern 
Bruder zu der Unlhat gerathen und geholfen haben, wollen wir zu sei
ner Zeit mit minderer Mühe zu Strafe bringen. Darauf ermahnen und 
erfordern wir euch und alle andere unserer Landschaft, Geistliche und 
Weltliche, Prälaten, Herren, Ritter, Knechte, Bürgermeister, Kämmerer,

g .AdA.IU.M.i!Y.cei'ff.b.iA.J.b.i3 .ia.MdA.b.A
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Bürger, Bauern und allormännigUch,. AU und Jung, niemand ausgenom
m en, mit diesem unserem Briefe, ernstlich gebietend als euer rechter, 
natürlicher Erbherr von unsers lieben Bruders Herzog Christophs und 
unsertwegen bei allen euern an g ebo renen , erblichen E h re n , Gelübden, 
Eiden und Pflichten, so hoch als wir euch gemeinlich und jeden be
sonders erfordern und ermahnen sollen und können, dass ihr unsern 
Bruder Christoph, euren Erbherrn, als getreue Unterlhanen, Landsassen 
und angeborne Eidespflichtigc nach allem eueren Vermögen aus seiner 
unbilligen, vergewaltig ten , muthwilligen Gefangenschaft zu entledigen 
Hülfe und Beistand thut auf Recht und zum Recht und denselben also 
wider Recht nicht vergewaltigen lasset und darin thut, was ihr euerem 
gefangenen Erbherrn zu Rettung seines Leibes, Lebens, Ehre und Guts 
und euch selbst auf euere Ehre und erbliche Pflicht zu thuii schuldig 
seid und verlasset ihn nicht, auf dass euer getreuer Beistand vermerkt 
werde und uns nicht Nolh Ihue, euch ferner zu ermahnen, als wir euch 
wohl Zutrauen, ihr thut als fromme Leute. Das wollen unser Bruder 
Christoph und wir gegen alle und jed en ,  der uns seinen schuldigen, 
getreuen Beistand thut, hinfüro gnädiglich erkennen und zu Dank nicht 
vergessen. Die aber in solcher unsers lieben Bruders Leibcsnoth un
gehorsam sein und ihn verlassen w o l l te n , die würden ohne alle Gnade 
mit aller Strenge vorgenommen, und wollten niemand gönnen, die Un
gnade und Strafe zu erwarten

inoi} irßU rj f m odoillüg »x iiiobfnfl ?nu  nd fba iw x  nolittloD ns
In solcher Weise forderte Herzog W olfgang das ganze Land zur 

Mitwirkung für die Befreiung seines gefangenen Bruders auf. Er wandte 
sich aber mit einem Schreiben meist gleiches Inhalts auch wieder an 
den Kurfürsten Albrccht Achilles von Brandenburg , hob es darin, um 
ihm das Verhällniss und die Stellung klar zu machen, in der Herzog

ff .?£) ioY ;yH)ii;>n3 ,t«b aob ii)d'mH'j8 (.*
‘) Dat. am Pfmtztag vor dem heiligen Aufertag (16. Mai) 1471,

3 *
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Albrecht zu ihnen, seinen Brüdern stehe, wiederholt ganz besonders 
hervor, dass sie ihm dio Regierung- des Fürsten tum s als „ihrem ge
meinen Amtmann“ nur auf einige Zeit bewilligt, in dem Vertrauen, dass 
er sich seiner öftern Zusage und Pflicht gemäss gegen sie als Brüder 
und gegen ihre Lande und Leute zu Ehren und Nutzen getreu und löb
lich verhalten werde, und dass er in dem u n g e te i l ten ,  väterlichen Erb
gut als ihr Amtmann zu ihnen allen in Pflicht stehe. Iler zog Wolf
gang überschickt dem Kurfürsten zugleich auch eine Abschrift seiner 
Aufforderung an die Landschaft mit der Bitte: er möge sic seinen Rü
then und seinem ganzen Hofgesinde ebenfalls millheilen, damit jeder
mann von seinem nothgezwungenen Vornehmen geziemend unterrichtet 
würde und sie, wenn vor ihnen von dem Handel die Rede sei, ihn bil
lig zu verantworten wüssten. „Wollet, bittet der Herzog den Kurfürsten, 
unserm lieben Bruder Christoph und uns mit Fleiss beholfen sein und 
darin gegen unsern gnädigen Herrn den päpstlichen Legaten auf einen 
päpstlichen Befehl, auch unsern allergnädigsten Herrn, den Rüm. Kaiser 
so viel Förderung thun helfen, zu erlangen, dass unser Bruder aus 
päpstlicher und kaiserlicher Gewalt der unbilligen, mulhwilligen, verge
waltigten Gefangenschaft auf Recht und zu Recht erledigt und zu päpst
licher und kaiserlicher Hand und Gewalt überantwortet werde. So das 
geschieht, so wollen wir initsammt unserm lieben Bruder der päbstlichen 
und kaiserlichen Würde zu Ehre und Liebe und ändern Kurfürsten und 
Fürsten zu Gefallen zwischen uns Brüdern zu gütlichem Vertrag gern 
Rede geschehen lassen und dagegen gebührlich hallen, doch wo die 
Sache gütlich nicht vermeint würde, dem Recht unvorgreiflich ‘) .a 
iift loboiv/ iloiin ediulul r.9il liolj; teioni tvj dioiipK. man io Jim vjdn

Verglich der Kurfürst, wessen die Herzoge sich gegenseitig be
schuldigten, so mochte es ihnen wohl schwer fallen, zu unterscheiden,

*) Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. Erichtag vor Pfingsten (28. Mai) 
1 4 7 1 . 1 7 4 - 1 f u : ! ' ' ¿ ü h o l u y .  I. _ l‘ 1119b  1 0 7  IIU  . ! « ( {  ;
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auf wclchcr Seile Recht und W ahrheit  vorwiege und wo Erbitterung 
u nd  Groll in den A nklagen  die Farben zu grell aufgetragen haben 
mochten. Es kam h inzu ,  dass in denselben Tagen der so schwer an- 
geklagte Doctor Martin Mayer, von Landshut aus, ihm in einem Schrei
ben zu erkennen gab, wie völlig unverschuldet er vom Herzog Wolf
gang  in Briefen, die dieser an mehrere Fürsten habe ausgehen lassen, 
verunglimpft und angeklag t sei. Um ihn davon zu überzeugen, über— 
schickt ihm der Doctor zwei Briefe der Herzoge Ludwig von Landshut 
und Albrecht von Bayern und eine von ihm verfasste Schrift, worin sie 
seine Unschuld dem Herzog W olfgang selbst offen an den Tag gelegt. 
Der Kurfürst, fügt er hinzu, d e r ,  wie er oft gehört, stets mit Eifer das 
Recht fördere und die W ahrheit  liebe, werde sich überzeugen, „dass 
solche meines Herzogs W olfgang Schmtihbriefe, die man im Recht, wie 
Ihr wohl wisset,  libelli famosi genannt und bei hohen Pöncn verboten 
sind, unbillig gegen mich fürgenommen werden ‘).
—y-tf 9 * 0:11 o l l »  t s o u i t i P i i / .  i r r  i> i i i - i  . r i - j i l i i i ü K  « «• /  a ib  ¡¡ >m; p i & f f  ouioa

In dem Schreiben des Herzogs Albrecht an seinen Bruder Wolf
g a n g ,  auf weiches sich der Doctor Mayer bezieht, erklärt erslercr: Es 
geschehe ihm Unrecht, wenn ihm W olfgang  in seinem Briefe vorwerfe, 
dass er gegen seinen Bruder Christoph Unbilliges vorgenommen habe; 
vielmehr habe sich dieser gegen ihn ganz anders verhallen, als es nach 
brüderlicher Treue und in ehrbarem, freundlichem Wesen sich gebühre, 
denn er habe es unternommen gehab t ,  ihn ins Gefängniss oder, wenn

i f l  • l  * f f  I  f • t* ~  x  r

diess nicht gelinge, vom Leben zum Tod zu bringen, w-as er (Albrecht) 
in seinen Ausschreiben an einige Fürsten auch klar dargelhan und vor 
Recht genügend zu beweisen im Stande sein werde. Von ihm als Bru-

1 L  I I  * 1 * « J  L  . .  j  . . r .  . .  ,

der und überdiess durch besondere Verschreibungen und Pflichten ihm
/ /  ■‘¿• 'aI 'iII  Hob , iiifi <n o d J 8 i ‘),a  lruli *)di:,i \'.W •.<;[(. w J o o d  '.ammn

\v i! iioh bim it'i^niid  ji\ biiiilä n; b jil

’) Schreiben des Dr. Marlin Mayer, dal. Landshut am Erichlog vor Pfingsten 
(28. Mai) 1471. l u m o v /  <Honul9ii ira i r j ^ n n l o g  inoJxJol nob
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verwandt, habe er wohl erwartet,  dass er ihm beistehen und nicht wi
derwärtig sein werde. „Um so mehr befremdet uns von euch, dass ihr 
euch durch etliche Buben, die euch und uns Aveder Ehre noch Gutes 
gönnen, verhetzen lasset, vermeinend, dass euch nicht gebühre, also 
Widerpartei zu halten, uns unverschuldeter Dinge und wider euere Ver
schreibung zu verachten. So lassen wir solches dieser Zeit auf sich 
solbst bestehen, in Zuversicht, ihr werdet euch besser bedenken, den 
Buben, die euch zu verhetzen sich unterstehen und ihren eigenen Nutzen 
suchen, nichts glauben, auch euch gegen uns, als sich gebührt, brüder
lich und nach Laut der Verschreibung hallen und beweisen. Das wol
len wir herwiederum auch gern und treulich thun.“ W as Wolfgangs 
Behauptung anlange: Er habe sich durch leichtfertige Leute, die ihnen 
allen nichts Gutes gönnten, verführen lassen, nämlich durch Doctor Mar
tin (Mayer), den Domprobst Ulrich Arcsinger (zu Freising), Peter Slüdcr, 
Walther Zorn, Balthasar Ridlcr, den Kiichmeistcr Ulrich und überhaupt 
seine Räthe, auch die von München, mit dem Ansinnen, alle diese we
gen solcher Verführung zu bestrafen, so antworte er darauf: Doctor 
Martin sei ihm niemals weder mit Rath noch Diensten verpflichtet ge
wesen; er selbst habe diesem auch nie darüber etwas mitgelheilt, dass 
er seinen Bruder in seinen Verwahrsam bringen wolle, auch nie dar
über mit ihm Rath gepflogen oder Rath von ihm erhalten, wie er als 
frommer Fürst beiheuern könne. Vielmehr sei der Doctor mit treuem 
Eifer stets bemüht gewesen, die brüderliche Eintracht und freundliches 
Wesen unter ihnen wieder hcrzustellen, wie diess auch dem Bruder 
Christoph, dem Vetter Ludwig und der auf den Tagen versammelt ge
wesenen Landschaft wohl bekannt sei. Es geschehe ihm also an sol
cher Beschuldigung ganz Unrecht. Auf die andere Beschuldigung \> oll— 
gangs: Doctor Marlin habe ihm geralhen, ihn, den Herzog W olfgang, 
in den geistlichen Stand zu bringen und den Herzog Christoph aus dem 
Lande zu schicken, und wenn sie beide sich darein nicht fügen würden, 
den letztem gefangen zu nehmen, worauf er (Albrccht) auch von Lands-
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liut w eggeri t ten  und Christoph von ihm sofort zu München gefangen 
w orden  sei, antwortete er: Als er vor nunmehr länger als zwei Jahren 
nach Rom habe reiten wollen ' ) ,  habe er sich zu München, ganz ohne 
I)r. Marlins Rath und  W issen, mit ih m , dem Herzog W olfgang selbst 
wegen  des geistlichen Standes unterredet und sich mit ihm vereinigt; 
dann sei er zum Herzog Ludwig nach Landshut gekommen und habe 
diesem im Beisein des Dr. Martin und einiger ändern mitgetheiit, dass 
er Willens se i ,  mit seinem Bruder Christoph nach Rom zu reisen, in 
Hoffnung, in Betreff W olfgangs etwas beim heiligen Yalcr zu erlangen. 
W a s  das aber sein solle, habe er damals nicht ausgesprochen, sondern 
dem Herzog Ludwig in seiner Abwesenheit Land und Leute zur Obhut 
empfohlen. Dieser und der Doclor hätten damals sein Vornehmen weder 
gelobt noch gemissbilligt, auch nicht weiter darnach gefragt. Darauf 
sei Herzog Christoph zu ihm nach München gekommen, mit der Bitte, 
ihm zu einer Reise zum Herzog von Burgund an diesen Empfehlungen 
zu geben und den Herzog Ludwig habe er gleichfalls gebeten, für ihn 
eine Botschaft an den Herzog von Burgund zu senden. Das Alles sei 
auch geschehen, ic seine Rälhe und Herzog Ludwig bezeugen könnten. 
So und nicht anders sei der H ergang  der Sache, woraus man sehe, dass 
dem Dr. Marlin auch mit. dieser Beschuldigung Unrecht geschehe, denn 
an einen von ihm gegebenen Rath zu Christophs Gefangcnnchmung sei 
nicht zu denken. Eben so wenig hätten seine genannten Rälhe, sein 
Küchmeister Ulrich noch sonst jemand, ausser sein Bruder Sigismund, 
von der den Herzog Christoph betreffenden Sache etwas gewusst. Der

t  i J

Dompropst und I’elcr Slüdcr hätten auch bei seinem Anherrn Vater-  
Bruder und seinen ändern Vorfahren in so hohem Vertrauen gestanden, 
„dass sie und wir dess von ihnen Lob und Ehre und Nutzen gehabt, 
wie landkundig sei.“ Ihr Rath und Dienst seien so heilsam gewesen,

J«iil)nu3ol io? noifaiiiill .Iftb , lilaanliA fcjjoxrjH m b  nodmriott ('
.ilifiii.l l a i m a i i i  jad iIjuu il'j'u labm'bd frodbirinä .U M  ( i* f t.£0

’) Dieser Reise nach Rom erwähnt auch A r n p e c k h  V. 73.  nri
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dass sie solcher Schmähworte, durch euere Buben auf sic mit Unwahr
heit, daran ihnen Unrecht geschieht, billiger vertragen w ä re n “, denn an 
solchcr Beschuldigung seien sic ganz unschuldig: auch seien sic zur 
Zeit der Gefangennehmung Christophs gar nicht in München anwesend 
gewesen. Um ganz offen zu sprechen, fährt Albrecht fort, „so haben 
wir nie keinen Gedanken gehabt, unsern Bruder zu handhaben, bis so 
lange wir vor Fastnacht von Landshut gen Mönchen gekommen und 
daselbst von glaublichen Personen, Männern und Frauen mehrmals und 
treulich gewarnt worden sind, wo wir uns nicht von Stund an vorsehen, 
würden, wir durch Herzog Christoph gefangen aus dem Lande geführt 
oder vom Leben zum Tod gebracht, und ob wir gern Jemandes Raths 
wollten gcpllogen haben, so hat es die Zeit solchcr Warnung halber 
nicht wollen noch mögen erleiden und sind deshalb zu Rettung unseres 
Leibs und Lebens uns selbst schuldig gewesen, die Sache zu handeln, 
wie geschehen ist.“ Endlich fügt Albrecht hinzu: Er fordere von Wolf
gang mit ganzem Flciss, dass er sich nicht unterstehe, jemand der Sache 
wegen zu strafen, sondern wenn er von jemand etwas zu fordern zu 
haben meine, sich an billigem Recht genügen zu lassen. Geschehe das 
nicht, so gebe er ihm damit Anlass, gegen die Buben, die ihn zu ver
hetzen sich unterfingen, Wiedervergeltung auszuüben ').
i-Mi gnmiiriontO^nnlüi) ailqoJrihri.’) u \  dJis/l noitod'rao’ij! mtii no /  nonio Jiß 

Auch Herzog Ludwig von Landshut, gegen den sich sowohl Wolf-
gang als Albrecht über die Gefangennehmung Christophs ausgesprochen 
und dem der letztere Wolfgangs Brief an ihn mitgctheilt hatte, hielt cs 
für seine Pflicht, seinen Rath, den Dr. Mayer gegen die über ihn er
gangenen Schmähungen und Beschuldigungen in Schutz zu nehmen. 
Und mit welchem Ernst tadelt er Wolfgangs Benehmen in der Sachc.

— ---------------------------------  I >f f . i < 1 b f l i i  i iJ t f / l  u l l

’) Schreiben des Herzogs Albrecht, dat. München Samstag vor Jocunditat.
(18- Mai) 1471. Dieses Schreiben befindet sich auch bei K r e m i e r  Landt.
Handl. YID. 15 ff.



„,Es befremdet uns nicht unbillig von euch ,  schreibt er ihm, dass ihr 
euch lasset verhetzen, unsern  Rath und lieben Getreuen Dr. Martin Mayer 
gemeldeter M assen, unverfolgt aller Gerichte und Rechte, zu schmähen 
und hätten uns der Billigkeit nach zu Euch wohl versehen, ob ihr eini
gen Mangel oder Gebrechen an ihm gehabt hättet, nachdem er uns, 
und  nicht euerem Bruder Herzog Albrecht noch euch verwandt ist, 
ihr solltet zuvor uns oder ihm geschrieben, unsere Meinung und seine 
Antwort vernommen und nicht also im Rücken, unverhört und unerin- 
nert aller Sachen, zu schmähen euch unterstanden haben, denn wir ihn 
nie anders als für einen frommen Mann und getreuen Diener erkannt 
und wohl vermerkt, dass er uns und dem ganzen Hause Bayern getreu
lich zu dienen begierlich geneig t  gewesen und noch ist.“ Er müsse 
daher den Herzog ernstlich bitten, von solchem Verfahren gegen  seinen 
Batli abzustehen 1). *

loifa>iiJ nrifM) .irnoIJ inofiiof« iotf rtoufc :;V;ihb r m  n r
Mit einer noch ernsteren Sprache trat der durch Verleumdung und 

Verunglimpfungen tief gekränkte Dr. Mayer in einem Schreiben gegen 
den Herzog W olfgang  auf. Es habe ihm nicht geziemt, schrieb er ihm, 
und gebühre ihm nicht, ihn auf solche Weise ausserhalb Rechtens zu 
verunglimpfen. E r ,  der Herzog, habe es ja  selbst in seinem eigenen 
Briefe an Herzog Albrecht ausgesprochen, dass das geschriebene Recht 
verbiete, Schmähungen zu verbreiten, und verordne, dass w’cnn jemand

____ i ____  1 , 0 1 ............  . .  '  r t • 1  l I f r

eine Schmähschrift finde, er sie wegnehmen, vertilgen, nicht aber wei
ter verbreiten solle. Jeder möge das ,  was er gegen  einen ändern zu

I  • . %  9  • • f  |

klagen habe, vor Gericht b r ingen , nicht aber ohne Gericht schmähen.
So habe auch der Herzog handeln, nicht aber sich zu Schmähungen

/  l

herabwürdigen sollen. Jedem gebühre gleiches Recht und müsse dem

.1711 fifttf .61’) ii)trß/3 itrtm itoowJJil/ ItnlabnßJ .J0I1 . i t / rM  i<7 ?'<!> H9dmfl>3 i '

’) Schreiben des Herzogs Ludwig, dat. Landshut. Montag nach Sonntag Exaudi 
(27. Mai) 1471.

Aus d. Abh. d. QI. CI. d. k. Akad. d. Wiss. VII. Bd. II. Abth. (6 7 )  4
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Edlen w ie  dem Unedlen, dem Reichen wie dem Armen zu gut. kommen. 
Geschehe das nicht, so könne jeder den ändern, wie und wenn er wolle, 
an seinem Glimpf und seiner Ehre beschuldigen. Dann widerlegt Dr. 
Mayer sehr ausführlich alle ihm vom Herzog aufgebürdeten Beschuldig 
gungen und bestätigt zugleich, was Herzog Albreclil in seinem Schrei
ben an Herzog Wolfgang über ihn gesagt und dass er  namentlich von 
Herzog Christophs Gefangennehmung zuvor selbst nicht die geringste 
KenntnisS gehabt habe. Er eTbiete sich, mit dem Herzog zu Ehre und 
Glimpf, zu Leib und Gut vor Gericht zu stehen, dann werde an den 
Tag kommen, auf welcher Seite Recht und Unrecht sei. „Damit aber, 
so sehliesst er sein Schreiben, jedermann vermerke, dass ich mich nicht 
bublicly als ihr mir doch unbillig zumesset, sondern ehrbarlich und fromm 
gehalten habe, so habe ich an drei Orten wesentlich gedient, zuerst bei 
denen von Nürnberg, darnach bei meinem seligen Herrn dem Erzbischof 
von Mainz und zum dritten auch bei meinem seligen Herrn, dem Bischof 
zu Würaburg und bin jelzund bei meinem gnädigen Herrn Herzog Lud
wig, in ungezweifeltem Vertrauen, dass mich niemand anders, denn als 
einem frommen .Manne zugehört, erfinden w e r d e 1)-“

h:. >)(!•>•!/! • ih i!-. i z h ' W  orto *8 lu a  i. i . k i - u n  m i i i  r u U i i i y y  L . : ; ;  
Der Kurfürst von Brandenburg, dem Dr. Mayer diese Schreiben der

beiden Herzoge Albrecht und Ludwig, sowie sein eigenes an Herzogv  BD . IT ) I * • (* “ '  *) -  - • M  J11 j »I ix?
W olfgang, wie wir schon hörten, zu seiner Rechtfertigung zusandte,
DiiTj lTPi-  J 17 . j  f 7 '7111/! j T* 7

konnte sich bei den widersprechenden Beschuldigungen und Behauptun-
• J  . > )  * )  . »•

gen immer weniger zurecht finden. Er versprach zwar immer wieder, 
er wolle, wenn er in der Sache irgend etwas Gutes stiften könne, vve- 
der Mühe noch Kosten sparen, auch der Sache Mayers gern eingedenk 
se in : allein er erklärte sich noch für keine Parte i2).

’) Schreibe» des Dr. Mayer, dat. Landshut Mittwoch nach Exaudi (29. Mai) 1471.

Schreiben des Kurfürsten an Dr. Mayer, dat. Kegensburg Freitag nach 
Exaudi (31. Mai) 1471.

ju ( «l i i tA .11 .!>U 1t / .irtH .¡j I) i i . i/ U i  it ,d«lA .b 4aA
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Dem Herzog Albrecht w a r  mittlerweile die ¡Nachricht zugekommen, 
wtie sein Bruder WolFgang nicht nur seine früher erwähnten Rüthe und 
die von München, sondern auch ihn selbst in mehren Schreiben an den 
Kurfürsten Albrecht, sowie auch an andere Kurfürsten, Fürsten und selbst 
auch an die gemeine Landschaft mit allerlei Beschuldigungen verun
glimpft und sich von neuem Schmähungen g eg en  sie erlaubt habe. Er 
fand es daher nöthig, dem Kurfürsten das Schreiben milzutheileii, worin 
er seinem Bruder die völlige Schuldlosigkeit der Angeklagten und den 
Ungrund aller gegen sie geführten Beschwerden so klar wie möglich 
dargethan hatte, denn er vermuthete, dass sein Bruder absichtlich dieses 
Schreiben unterdrückt und nicht habe bekannt werden lassen. Um aber 
den Kurfürsten zu überzeugen, dass auch die gegen ihn selbst geführte 
Anklage ungegründet sei,  als habe er durch Feindseligkeiten seinen 
Bruder W olfgang zur Flucht gezw ungen , theilt er ihm die von diesem 
ausgestellte urkundliche Zusicherung mit, dass er ihm fortan stets treu 
und anhängig bleiben wolle. Diese Urkunde lautete also:
JsJoi, jb j j is  iinii <10 / 'f'idß teuo?. r;o m iJ  b iu i u b a  .n  b i n ü  n o b  i*jJ

A on Gottes Gnaden Wir W olfgang  Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in 
Obern und Niedern Bayern u. s. w. Bekennen und thun kund öffentlich 
mit dem Briefe, Nachdem sich unser lieber Bruder Herzog Christoph von 
Bayern gegen  uns seine Gebrüder alle unfreundlich hält, das uns, auch 
unsern Landen und Leuten zu Unrath und Schaden kommt, also haben 
wir uns zu dem Hochgeborenen Fürsten unserm lieben Bruder Herzog 
Aibrechten von Bayern u. s. w. gethan und thun uns zu ihm, geloben 
und versprechen nun auch bei unsern fürstlichen Würden und Ehre we
gen in Kraft des Briefs, dass wir bei demselben unserm lieben Bruder 
Herzog Aibrechten bleiben und halten, auch ihm brüderlich und freund
lich mit sein, und dass wir uns zu dem benannten unsern lieben Bruderm 1 / / II ?M . i
Herzog Christophen, noch keinem seinen Anhangenden, noch zu Niemand 
auderm nicht thun, noch mit sein sollen und wollen ohne Wissen und 
Willen des benannten unsers lieben Bruders Herzog Albreehten, des-

4 *
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gleichen soll derselbe unsör lieber Bruder Herzog Albrccht sich zu dem 
benannten unserm Bruder Herzog Christophen, noch keinem seinen Aih  
hangenden auch nit thun, noch mit sein ohne unser Wissen und Wil
len ,  Alles treulich und ungefährlich. Dess zu wahrem Urkund haben 
wir demselben unserm lieben Bruder Herzog Albrechten don Brief ge
ben mit unserm eigen anhangenden Insiegel besiegelt. Das ist besche- 
hen zu München an sant Jacobs des heiligen Zwölfboten Tag des Jahrs 
als man zählt von Christi unsers lieben Herrn Geburt Vierzehnhundert 
und in dem Acht und Sechzigsten Jahre.
>.')<.oii; i .:i. otedu labinfl. »io? va»lt ¡otoiUuuiT;-/ vj m u b  ,'jjIciI im

Seit diesem Vertrag, erklärt Herzog Albrecht, habo er sich gegen 
seinen Bruder Wolfgang stets freundlich und brüderlich benommen und 
ihm nie einen Beweis von Untreue gegeben ').

Mi n<>7 oib mili ‘i‘j Jliorii ,i! jri'juii lus ^neglioW  isb inS
Der Kurfürst von Brandenburg beantwortete auch diese Mittheilung 

mit der schon oft wiederholten Erklärung, dass ihm die Uneinigkeit un
ter den Brüdern sehr leid thue; sonst aber geschah von ihm auch jetzt 
kein Schrift weiter 2). Und was sollte und konnte von ihm auch ge
schehen? —  Herzog Wolfgang erliess in denselben Tagen ein neues 
Schreiben an den Kurfürsten, worin er voll bittersten Zorns den Doctor 
Martin Mayer mit noch weit schwereren Anklagen und Verbrechen als 
je zuvor überhäufte. Durch unerhörte Anschläge und allerlei Ränke, 
mit Lug und Trug habe „der Bube“ aus Eigennutz zwischen Fürsteny 
Landen und Leuten stets nur Zwietracht, Krieg, Todtschlag, Blutver- 
giessen, Raub, Brand und Verwüstung anzustiften gesucht; darum sei

!t I'i'ill 1: •• h d  li .7 k-.Hb )i Ißl/! ti ,2
-■ . " 'i ! •": '■ : r '  . ..i . ... •. v.

l) Schreiben des Herzogs Albrecht. dat. .München am Mittwoch vor Pfing
sten 0>9 Mai) 1471. i!

' J) Schreiben des Kurf. Albrecht, dat. Regensburg am Freitag nach Exaudi 
(31. Mai) 1471. i - .— <



(533) 29

er auch bei , den Päpstlichen wie bei den Kaiserlichen als eine höchst 
anrüchige Person allgemein bekannt, als ein M ensch ,  dein in keiner 
Sache zu trauen Und Glauben zu schenken sei. Wie er zwischen die 
Herzoge von Bayern den Samen der Zwietracht gcsäet, so sei landkun- 
d ig ,  wie verderblich er auch in der Sache der Landschaft Preussen 
wider den Deutschen Orden gehandelt ,  wie unlöblich er sich bei dem 
Erzbischof Dieterich von Mainz verhalten, wie. er in den Burgundischen 
Angelegenheiten, in den Böhmischen Streithändeln, am kaiserlichen Hof, 
gegen  den Papst,  gegen den Bischof von Salzburg u. a. treulos und 
ehrlos sein falsches Spiel gespielt. „Sollten wir alle Stücke schreiben, 
die der Bube Doctor Martin mit seiner falschen Untreue gehandelt hat 
zu Stiftung der Kriege, Todtschläge, Raub, Brand und Verwüstung der 
Lande und ändern merklichen, unüberwindlichen Schaden und mancher
lei Zwietracht und Unwillen, so er angestiftet hat zwischen der kais. 
Majestät und dem Könige zu Böhmen, zwischen der kais. Majestät und 
unserm Vetter Herzog Ludwig, zwischen dem König und der heiligen 
Römischen Kirche, zwischen dem König und unserm Vetter Herzog Lud
wig, zwischen der kais. Majestät und dem Pfalzgrafen, zwischen der 
kais. Majestät und Herzog Al brecht von Oesterreich, zwischen Herzog 
Albrecht und Herzog Ludwig, zwischen Herzog Ludwig und dem Mark
grafen Albrecht,  zwischen Herzog Ludwig und den Reichsstädten: cs 
wäre zu lang zu schreiben.“ Und durch diesen „falschen, ungetreuen 
B uben“, fügt W olfgang hinzu, habe Herzog Albrecht sich wider Herzog 
Christoph und ihn verführen lassen. Solche falsche, untreue Handlun
gen eines Buben müssten von Kaiser und Fürsten bestraft werden, „da
mit Lande und Leute vor solcher Untreue sicher gemacht würden.“ Da
zu möge auch der Kurfürst seine Hand bieten *).

’) Schreiben des Herzogs VVolfgang, dat. Renys (?) Freitag nach Exaudi 
(31. Mai) 1471. . 1



0

30 (534)

Die Kluft zwischen den beiden Brüdern erweiterte sich von Tag 
zu Tag noch immer mehr. Schon in den ersten Tagen des Juni kam 
dem Herzog Albrecht die Nachricht zu, dass sein Bruder W olfgang den 
Heinrich Erlbach und einige andere Sendboten insgeheim an den Kur
fürsten von Brandenburg abgefertigt habe, um diesen wegen eines Plans, 
den er mit den gegen ihn und seine Räthe ausgegangenen Schmäh
schriften im Werke führe, um Rath zu fragen und um dessen Beförde
rung zu bitten. Der Herzog wandte sich eiligst ebenfalls an den Kur
fürsten, um die Sache zu hintertreiben. Er zweifele nicht, schrieb er 
ihm, ein solches Vornehmen seines Bruders werde ihm bei seiner Liebe 
zu Friede und Einigkeit sehr missfällig sein; es führe nur zu noch im
mer grösser Feindschaft und er müsse daher den Kurfürsten dringend 
bitten, seinem Bruder Wolfgang die Weisung zu geben, dass er von 
seinen ungeziemenden und ungebührlichen Schmähschriften gegen ihn 
und die Seinigen endlich einmal abstehen möge, denn der Kurfürst er
kenne ja  selbst, dass solche Schmähungen sich für einen Fürsten nicht 
geziemten noch gebührten ')•
n b  «o ibai t/\ < m$b träft > J i i i  io 5 irtd M i'rri . xrv/

Es waren, wie es scheint, wiederum nur Verhetzungen und Zuträ
gereien, die dem Herzog Albrecht vielleicht von seinen eigenen Anhän
gern zugekommen waren und das Misstrauen gegen seinen Bruder machte 
sie ihm glaubhaft. Der Kurfürst wusste durchaus nichts von Wolfgangs 
angeblichem Plan. Er theilte dem Herzog ofTen mit: Heinrich Erlbach

v t  f • " f * i

und Veit von Schaumberg seien allerdings mehrmals bei ihm gewesen 
und hätten ihm unter ändern, wie auch ändern zu Regensburg anwe
senden Fürsten und Bischöfen, einmal versiegelte Briefe des Ausschrei
bens des Herzogs Wolfgang eingehändigt, ihn zu Zeiten wohl auch um

’) Schreiben des Herzogs Albrecht, dat. München Montag nach Pfingsten 
(3. Juni) 1471. ;!< '
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Mithilfe zur Freilassung des Herzogs Christoph gebeten. Er habe sich 
auch  stets dazu bereit erboten und alles, was zur Versöhnung der Brü
der dienen k ö n n e ,  zu thun versprochen; „denn ohne allen Zweifel, 
fügte er hinzu, Euer aller Liebden sollen das Vertrauert zu uns haben, 
wro wir auch nicht mögen richten, dass wir auch nicht verwirren woll
ten ,  sondern uns halten, als es uns zwischen Brüdern zu thun wohl 
geziemt und alles das fördern helfen, was je  zu Gutem kommt, und ver
meiden, wras zu W iderwillen und zu Reizung dient ').

s o b  teyäi tiio >h\ b a u  ig ib o l ia t  a s i . i u i - j b  aut; i i ; i n 8  ci jüi 

Wohlmeinende W orte ,  aber es erfolgte nichts zur That,  und die 
Verhältnisse waren wohl auch der A rt ,  dass kaum etwas geschehen 
konnte. Das erkannte ,  wie es scheint, Herzog W olfgang je  mehr und 
mehr. Er betrat von neuem den schon früher eingeschlagenen Weg. 
Da er erfahren hatte, dass seine vormals an den Kaiser, den päpstlichen 
Legalen und mehrere Kurfürsten und Fürsten gerichteten Gesuche um 
Hülfe zur Befreiung seines Bruders in ihrem Erfolge dadurch vereitelt 
sein sollten, dass Herzog Albrecht durch Botschafter überall habe vor
stellen lassen, Herzog Christophs fernere Gefangenschaft sei zur Sicher
heit seines Lebens durchaus nothwendig, so wandte er sich jetzt von 
neuem an den Kaiser und an den päpstlichen Legaten, um wo möglich 
durch deren Machtspruch seines Bruders Befreiung zu bewirken. Nach
dem er den erstem an seine frühere Bitte erinnert, heisst es in dem 
Schreiben: W enn Herzog Albrecht die Furcht und die Besorgniss für 
seine Sicherheit als Ursache der Gefangenschaft des Herzogs Christoph 
vorgebe, so sollte ihm doch eine so unbrüderliche, frevelhafte Handlnng 
nicht zugelassen werden, um damit seinem Muthwillen zu genügen. „Ich 
bitte Ew. kais. Majestät nochmals in aller Unterthänigkeit, aus Kraft der 
- te q i iq  ¿ o b  i u r m i o u a i )  n l  a w h i n U  ¿iodoil - iti ••. - g u in iu u l iS  uji. 6 ^ 1 / 1

■) Schreiben des Kurfürsten von Brandenburg, dat. Regensburg Samstag 
nach Bonifacü (8. Juni) 1471.
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kaiserlichen Obrigkeit ernstlich zu schaffen,- dass mein Bruder Herzog 
Christoph aus dem Gefängniss ledig gelassen und zu Ew. kais. Majestät 
zu Recht überantwortet werde ohne länger Verziehen, damit bei Ew. 
kais. Majestät Wissen und Gegenwärtigkeit zu Verachtung und über 
mein tägliches Anrufen zum Recht meines Bruders im Gefängniss nicht 
länger vergessen werde und Ew. kais. Majestät Obrigkeit, Hülfe, Gnade 
und des göttlichen Rechts geniesse, wie oft einem Minderen solche 
Hülfe der Obrigkeit zum Recht geschieht. Desgleichen sollte billig auch 
mein Bruder aus dem Gefängniss erledigt und als ein Fürst des heiligen 
Reichs in seiner Antwort und Nothdurft verhört, nicht aber im Gefäng
niss gedrungen und verlassen werden.“ Solch mein Anrufen, heisst es 
weiter, wolle Ew. kais. Majestät zu Nothdurft meines lieben gefangenen 
Bruders mit Gnaden vermerken, seine Beschwerden lange Zeit im Ge
fängniss gnädiglich bedenken und mit gnädiger Förderung und Hülfe 
ansehen, ihn zu erledigen, denn ich bin aus brüderlicher Liebe schul
dig, mit täglichem Anrufen Ew. kais. Majestät zu ermahnen, die Voll
kommenheit der kaiserlichen Obrigkeit und Gewalt zur Förderung des 
Rechts zu gebrauchen, solches unbilliges Gefängniss als Römischer Kai
ser aufzuheben und meinen Bruder zum Recht ledig zu schafTen, denn 
ich will noch mag kein Stillschweigen noch Verziehen haben und täg
lich nachrufen, auch solches mein Erfordern allen Fürsten und Herren 
verhalten und sie anrufen, meinem lieben Bruder und mir Förderung 
zum Recht helfen zu gewähren.“ Sollte aber, fügt der Herzog endlich 
hinzu, Herzog Albrecht die Freilassung seines Bruders zum Recht, da 
er das Recht fürchte, verhindern wollen und. den Gefangenen in der 
Haft zu der Verpflichtung zwingen, auf das Recht zu verzichten, „so 
rufe ich Ew. kais. Majestät als Römischen Kaiser an ,  mich in meiner 
Klage um Erledigung meines lieben Bruders in Gegenwart des päpst
lichen Legaten und des heiligen Reichs Kurfürsten, Fürsten, Grafen, 
Herren und Städtcboten gegen Herzog Albrecht und seine Unthat ölfent-

. I 7M P ineünoH itaim
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lieh zu verhören und darauf um Erledigung meines Bruders für der lieh 
ohne Irrung im Recht erkennen zu lassen *)•“

0 8 ii; (in ' / /  .'obvytr n o i io ib  o d o J  m u x  J i b i n  d y la r i  no ijil i 'i i l  in- i

Schon am folgenden Tage sandle der Herzog eine Abschrift dieses 
Schreibens an den Kurfürsten, bat ihn abermals um seine Unterstützung, 
meldete ihm aber zugleich , dass ihm der leidende Gesundheitszustand 
seines Bruders, von dem er Nachricht habe, viele Sorgen mache, denn 
sollte er Schaden an seinem Leib und Leben nehmen, so werde diess 
viele üble Nachreden zur Folge haben und die Zwietracht noch ver
mehren 2).
-■j’- - ä)om  o fo j  lab«  w i r .  hbiti  t«9lJßiao$ i/s •iöiir>7 eoibilhi1»!

Herzog W o lfg a n g ,  seit der Nachricht von seines Bruders ge
schwächter Gesundheit um dessen Leben sehr besorgt, hatte jetzt keine 
Ruhe mehr. Schon nach vier Tagen erlicss er an den Kaiser ein neues 
Schreiben, worin er ihm meldete: Herzog Albrecht habe sich nun auch 
seines Bruders sämmtlichcr Habe und Guts bemächtigt und an eine frei
willige Entlassung aus der Haft sei nun nicht mehr zu denken. Es sei 
doch schrecklich, zwischen zwrei Brüdern , beide Fürsten des heiligen 
Reichs, etwas dergleichen zu hören, und noch unbilliger, dass Herzog 
Albrecht als der Kläger für sich selbst auch Richter sein solle ,  zur 
Verachtung der kaiserlichen Obrigkeit und des gemeinen Rechts, zumal 
wenn Herzog Christoph, ohne einmal verhört zu w erden , in seiner Ge
fangenschaft zu Verpflichtungen gezwungen werden sollte. Es sei doch 
unmöglich zu gestatten , dass durch solche Gewalt das göttliche Recht 
unterdrückt w e rd e ;  „stürbe aber Herzog Christoph im Gefängniss, so

.!‘ii rl ciftfutdül itaiiii iboy/IJilt  .!ub .•Qtiiiniln’/ /  aaoxw H  gab OfnTwub? (* -
------------------------------------------------------------------------— ------------  y

,1 Ti 1 (ifiif t,

*) Schreiben des Herzogs W olfgang, dat. Samst. vor Johannis Bapt. (22.

i'w :•! 147L  ,, i : !.; * ; .» .» .1 «1 ri*
0  Schreiben des Herzogs W olfgang. dat. Sonntag YOr Johannis Bapt. (23.

Juni) 1471. . ./ :■ i . i : n ii i i

Ans d. Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d. Wiss. VII. Bd II. Ablh. ( 6 8 )  5
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möchto isich der Handel auf Herzog Albrecht zu der Pön des Todt- 
schlags ziehen zu noch schwererem Unrath, was doch dem Kaiser und 
dem heiligen Reich nicht zum Lobe dienen werde. Wenn also jeder 
unverwahit vor seinem Bruder solches zu erwarten und wenig Glauben 
und Vertrauen habe, so werde cs  sich zuletzt unter den Christen wie 
gegen die Türken mit Todtschlag endigen müssen. Der Herzog bittet 
daher den Kaiser nochmals auf’s dringendste, seinen Bruder entweder 
durch ein Machtgebot in Freiheit setzen zu lassen und ihm in soiner 
Sache ein Verhör nicht länger abzuschlagen, oder ihm selbst als Fürsten 
des Reichs sein Recht zu handhaben und vor den Reichsfürsten ein öf
fentliches Verhör zu gestatten, nicht aber „der Lcibesnoth seines ge
fangenen Bruders durch längeres Stillschweigen Raum zu geben ')•“ 
Auch dieses Schreiben wurde dem Kurfürsten Albrecht zugesandt, mit 
der Bitte, wenigstens zu einem solchen öffentlichen Verhör nach allen: 
Kräften mitzuwirkönl2)« goxioH m:
—i i ! oni‘j im bin/ igiJibßmod ziu'O hau odßH r^brUmm»?. aiobinfl m 

Endlich hatte der Kaiser einon Schritt gethan und zur Ausgleichung 
des Streits vor einigen Fürsten ein Verhör a n g e o rd n e t3). Aber auch 
dieses war ohne Erfolg geblieben. Hören w ir ,  wie Herzog Wolfgang 
an den Kaiser berichtet. Er habe sich, nachdem er sich zum Recht 
erboten, mit seinem Leib und Leben, Ehre und Gut zum Vorstand (Bürg
schaft), selbst zum Gefängniss hingeben wollen; das habe aber weder 
seinem gefangenen Bruder noch ihm etwas geho lfen ; er habe wieder 
Ji! ¡11 ‘-ubillJög ¿ab oiblo? :b iu b  azfib ,h■■.JJjiliog JiS doif^önniu
Tt> . - in :::;iVI ,[) liii jlqulr' iiÜ i: -.vi-jU v  • ii» üiiJfe- : obvytt

’) Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. Mittwoch nach Johannis Bapt. (26. 
Juni) 1471.

9

*) Schreiben desselben, dat. wie vor. . . ..
I ^  I I 1 ' 1 ^

3) A r n p e k h  1. c. nennt als abgeordnete Fürsten den Herzog Albrecht von 
Sachsen, Herzog Otto von Bayern und den Bischof Wilhelm von Eichstädt.
Sie kamen nach München sabbato ante Alexii.

Cf (Hb) II I>1I *11 / S'ri fl I A U K* .r
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Aufschub und Verzögerung leiden müsssen, denn Herzog Albrecht sei 
von dem Verhör unentschieden und gegen des Kaisers Gebot hinweg
geritten und die kaiserliche Fürstenbotschaft verachtend, ungehorsam 
geworden. Auf seinen (Wolfgangs) ferneren Antrag sei dann zwar 
eine Berichtung wieder verabredet gew esen ,  die er für seinen Bru
der auch zugesagt gehabt; allein wie er erfahren, habe sich Herzog 
Ludwig von Herzog Albrecht verleiten lassen nichts zu thun und nichts 
Bestimmtes zugesagt,  was eine abermalige Verlängerung herbeigeführt 
habe. Herzog Wolfgang bittet dann den Kaiser: er möge nochmals 
eine Verabredung zur Berichtigung der Streitfrage veranlassen, zur Si
cherheit aber den Gebotsbrief dem Herzog Albrecht selbst zuschicken; 
wenn er dann die Berichtigung abschlage, so werde man ihn in schwere 
Strafen ziehen können und sie, die beiden Brüder, von Seiten des Kai
sers etwas Ernstes wahrnehmen, denn da Herzog Albrecht durch seine 
Gewaltthat des Kaisers fünfjährigen Frieden J) gebrochen, damit die darin 
bestimmte Pön verwirkt habe und durch die That in des Reichs Acht 
und Aberacht verfallen sei, dem Kaiser aber die Pflicht obliege, seinen 
besiegelten Frieden und die Pön aufrecht zu erhalten, so werde es un
verantwortlich sein ,  wenn gegen des Kaisers Brief und Siegel Herzog 
Albrecht mit solcher Strafe der Acht und Aberacht für seine That wei
ter hingehalten werden, sie aber, die beiden Brüder, vom Kaiser hülf- 
und rechtlos bleiben sollten. „Sollten wir aber durch diesen Mangel 
zu fernerem Unrath, Sterben und Verderben gedrungen wrerden, wir 
müssten das Gott im Himmel und der ganzen Welt klagen und mit Un
geduld leiden, bis wir Billigeres erlangen möchten 2) .Ä

.; ; :i - -i <... ‘ »I> • : '  . ' ' •
htm rl*i ;fit henf 1 fimv lio

’) Nämlich den durch das Mandat vom 20. August 1467 gebotenen fünfjäh
rigen Landfrieden.

*) Schreiben des Herzogs Wolfgang; es ist ohne Dalum,  gehört aber ohne 
Zweifel in die Tage vor dem 27. Juli. Seine Fassung ist übrigens etwas 
verwirrt und ohne Zusammenhang. . tTi-i

*
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„Möchten wir dooh endlich, schrieb W olfgang dem Kurfürsten von 
Brandenburg, welchem er auch dieses Schreiben an den Kaiser zusandte, 
mit solchem elenden, erbärmlichen Nachrufen nicht länger verzogen und 
nicht so mangelhaft im Recht verlassen werden, um fernere Klagen zu 
vermeiden f) . ttt v i 1 ¡i ■ ■ ■ < .«I »u >
Lu.vi-tH i!oi> 'jdijil , Uü'iiiüTi'j TO aJw ni'jllrj ;Jdüii\ig >giFS lab

So oft sich aber der saumselige Kaiser, wie so eben geschehen, 
an seine Pflichten auch schon hatte erinnern lassen und hören müssen, 
wie wenig Ehre es ihm bringe, wenn selbst Reichsfürsten in ihren Strei
tigkeiten nirgendsy auch bei ihm kein Recht und keine Gerechtigkeit 
finden könnten, so schien doch nach den bisherigen Vorgängen kaum 
noch eine Hoffnung übrig, dass er irgend einmal mit einem entschei
denden , kräftigen Schritt in die Sache eingreifen werde. Der Herzog 
nahm daher jetzt seine Zuflucht zur Hülfe des päpstlichen Legaten. Er 
schrieb ihm : „Ew. Würdigkeit hat mir als päpstlicher Legat vorgchal-  
ten und zu erkennen gegeben, dass unser heiliger Vater der Papst in
sonderheit Ew. Ehrwürdigkeit ernstlich und mit allem Fleiss befohlen 
habe, meinen lieben Bruder Herzog Christoph aus seinem Gefängniss 
ledig zu schaffen und darin Alles zu tliun, was sich aus päpstlicher Ge
walt gebühre oder nöthig sein wolle; und darauf hat Ew. Ehrwürdig
keit mir oft zu erkennen gegeben und zugesagt,  Ew. Ehrwürdigkeit 
habe mit Herzog Albrecht ernstlich geredet ,  gerathen und gesagt:  er 
müsse meinen gefangenen Bruder ledig lassen zum Recht. Also habe 
ich der kaiserl. Majestät und Ew. Hochwürdigkeit die Sache oft geklagt, 
an den päpstlichen Befehl ermahnt und gebeten, meinen gefangenen 
Bruder aus seinem Gefängniss in Kraft des päpstlichen Befehles und der 
kaiserlichen Obrigkeit ledig zum Recht zu schaffen und habe mich zum

l iV ’i • i Oc i I iüü.n/v L  »•'(!# I ¿> J ■ i UJ' i i ' i?  i i ' j ' J l i ;  : ! j l )  1: >;! '
• i l i o i i t l.fio i ,.iHüOniUilt

l )  Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. Samstag nach Jacobi (27. Juli)
1471. |J\
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Vorstand mit meinem Leib, Leben, Ehre und Gut, auch zum Gefängniss 
erboten. Das hat mir Alles bisher nicht helfen mögen.“ - Der Herzog 
theilt dann dem Legaten deh ganzen Inhalt seines letzten Schreibens 
an den Kaiser mit, und bittet ihn, in Kraft des päpstlichen Befehls mit 
Entscheidung in die Sache einzugreifen, um seineis Bruders Befreiung 
zu b e w irk e n ') .  : : n ' i r . ; .
siviidiA %. vioH (i um” noteiirl biw «‘ileiüTiu/! ¡ob lilßH luß tö te n d /  

Zwei Tage darauf wandte sich Herzog W olfgang nochmals an den
Kaiser, diessmal aber in einer Sprache, wie er sie bisher noch nie g e -

f  I .  *  1  1  v

gen ihn geführt halte und wie sie auch nur gegen einen Kaiser, wie
I I  I # * • <  J I I  - \  I »  J t f  I • /  11# 1 /  *>• 1 • ■ }  1 §  *  H A *  1 • I I 91 *

Friedrich III. geführt werden durfte. „Je  länger und je mehr, schrieb 
er ihm, ich Ew. Majestät anrufe, mahne und bitte um Erledigung meines9 J 11 / « I  ̂ T I I  J . 1 • . 1 • i I I  i l l l  l i . f i l  “  4 •" • f lJ ./ I l l l

lieben Bruders Herzog Christoph zum Recht, auf mein williges Erbieten, 
mehr denn vormals je  ^rhört ist, und anzeige dabei sein unbilligps Ge
fängniss, womit er wider Gott und das Recht und wider Ew. kais. Ma
jestät gesetzten versiegelten fünfjährigen Frieden vergewaltigt wird, je 
minder vermag ich bei den langen Vorzügen und Aufschlägen, womit 
Ew. kais. Majestät die Erledigung versperrt,  einen endlichen Austrag 
bekommen, wobei ich und jedermann verstehen müssen, dass solche des 
Herzogs Albrecht Gewalt durch Ew. kais. Majestät Zusehen gestattet, 
damit zugelassen und hingcschoben wird, zu der Unbilligkeit, dass Her
zog Albrecht, der in des heiligen Reichs Acht und Aberacht und in 
ändern schweren Fönen begriiTen und strafwürdig ist, erlangt*, wie mich 
bedünkt,  durch des Buben Doctor Martins Arbeit bei etlichen Eueren

/  • . • • 1 i f i t i  • • M i  » * *  f I » )  M  i r  •. • j  • -  . »  j 1

Rüthen mancherlei Behelfe zu Aufzügen und Verlängerungen von Ew.• T .. ü • " * * ü ./ . *• > *
kais. Majestät zu Herzog Albrechts Gnaden, und der fromme Fürst, der 
nichts verbrochen h a t ,  muss also zu Angesicht Ew. kais. Majestät g e 
peinigt und vergewaltigt werden zur Schmach Ew. kais. Majestät Obrig-

’) Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. Sonntag nach Jacobi (28. Juli)
1471. ' !
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und Gerichtszwang, der billiger, Jßw. kais, Majestät Hülfe, Gnade und 
des Rechts gemessen sollte,. So muss er bei, dem Allen Nothzwangs 
im Gefängnißs gewärtig sein , sich mit Herzog Albrccht zu vertragen, 
was Ew. kais. Majestät eine grosse Nachrede bringen und schimpflich

%

sein w ird *  solche Gewalt zu verhängen, wodurch Ew. kais. Majestät 
mehr Schuld und Unglimpf zugezählt werden möchte, indem Ew. kais. 
Majestät auf Rath der Kurfürsten und Fürsten gegen Herzog Albrecht

T V *, • • •

keinen Ernst vorgenommen, sondern die Sachen verzogen hat. Und ob
* * I * ' f * • # , . *  ' ( | f * * * [ « T

Ew. kais. Majestät vermeint, zu einem Schein keinen Krieg in das Baver- 
land zu legen, das mag durch den Mangel des Rechts anders vermerkt

* I I f # - f . * * ' ,  I I *
werden, denn wo man Recht bekommen mag, dadurch wird Krieg ver-

i •. *  I I ! * 1 l  r f ( ( h . • • |  r  f * r  •

mieden. So nun mein gefangener Bruder und ich des Rechts nicht g e -
r  •  ' I X *  •  *1 » r  * ^  '  f  r \  I  f  ^ •  I

niessen können und dazu mit dem Verziehen Verlassen w erden , damit
• #| i {  r • f  • r  * • t *.•

giebt Ew. kais. Majestät mehr Ursache zwischen uns Brüdern zu Krieg
• f * • f f f  •’ ■ |_ • | • •

und Verderben des Landes denn zu Frieden. Sollten wir denn des
| *"■ * . f |%_ .

fünfjährigen Friedens auch nicht gemessen und dabei nicht gehandhabt
’ f  f *1 • • 1 * J  J  y  f  |  * #

werden wider Ew. kais. Majestät Brief und Siegel, so möchten andere
t " * I ’ * I

Fürsten, wir und männiglich desto mindern Glauben haben auf solchem
• r •• ( * < r * ( * [ • f . f

Mangel in Ew. kais. Majestät Fürnehmen des zehnjährigen Friedens () 
und den zu Unwirden und unütz schätzen, das zu grösser Verhinderung 
steht aller Hülfe wider die ungläubigen Türken, Gott und seiner heili
gen Römischen Kirche, dem christlichen Glauben und allen Christenmen
schen zu Unehren und Schaden. Zu erbarmen ist, dass Ew. kais. Ma
jestät durch Mangel des Rechts Verachtung im Handhaben des Friedens

r  i r * f /«
mehr den ändern möchte Ursache zugemessen werden, der ganzen Chri-

ft U i  •  f  ' i  0  K I g m  f f  .  f  ^  |  j  |  ä  f l  - » •  f  F  •

Steilheit zu grossem Schaden. Nun wollte ich Ew. kais. Majestät ja 
gern schonen und habe bisher lange Zeit mit schwerem Mangel des
-ündO  .2iß>i .7/3 ilo/jirub? inx n >i>io// i£illc//o^i‘j7 bim i_ ii (i

‘) Worüber auf dem Reichstag zu Regensburg 1471 verhandelt w urde, der 
aber erst auf dem zu Augsburg 1474 zu Stande kam.
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Rechts geduldet. Aber aus unleidlicher Noth mögen mein gefangener 
Bruder und ich so Unbilliges, das nun schwerer denn schwer ist, ferner 
nicht leiden, sondern als verlassene, vergewaltigte, rechtlose und g e -  
nolhdrangte Fürsten des heiligen Reichs zu erklagen schreiben, an
schlagen und offenbaren wollen Edlen und Unedlen zu einem Spie
gel,  das sich ein jeder Christenmensch billig erbarmen sollte zu hören, 
dess wir lieber und wohl vertragen sein möchten, wie wir Ew. kais. 
Majestät schuldige und pflichtige Hilfe des Rechts hätten erlangen und 
gemessen mögen; und bitte nochmals Ew. kais. Majestät mit unterthä- 
nigein Fleiss, der Sache in Kürze einen Rechtslag vor Ew. kais. Maje
stät zu setzen und mit Bann und Acht ernstlich zu gebieten und schaf- 
fen, Herzog Christoph zum Recht zu stellen, zu Austrag des Rechts, 
das Ew. kais. Majestät sich selbst bei der Pflicht des heiligen Reichs 
Gott und dem Recht und allen des Reichs Unterthanen schuldig ist zu 
tliun, niemand rechtlos zu lassen, damit wir Brüder mit Land und Leu
ten bei unserm Leib, Leben, Ehre und Gut bleiben und grösserer Schade 
vermieden werde. Sollten wir aber durch den Mangel bei Ew. kais. 
Majestät zu fernem Unralh, Sterben und Verderben gedrungen werden, 
so müssten wir zween Brüder Gott im Himmel und der ganzen Welt, 
gläubigen und ungläubigen Menschen klagen und das mit Ungeduld lei
den, bis wir Billigeres erlangen möchten *)•“

Auch diese beiden letzten Schreiben an den päpstlichen Legaten 
und den Kaiser sandte Herzog W olfgang dem Kurfürsten Albrecht von 
Brandenburg mit der Bitle zu, er möge sich die Sache mehr als bisher 
zu Herzen nehmen und den Kaiser ermahnen, des Herzogs Christoph im

’) Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. am Erichtag nach Jacobi (30. Juli)
1471.
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Gelängniss nicht zu vergessen, und zu einem förderlichen Austrag ver
heilen, damit man des fernem Klagens endlich überhoben sei

bfííí 7

Herzog Christoph erlangte, trotz allen diesen Bemühungen seines 
Bruders, erst im October des Jahres 1472 seine Freiheit wieder, nach
dem er über neunzehn Monate in Gefangenschaft zugebracht *) und 
sechsunddreissig Edle für sein friedliches Verhalten Bürgschaft geleistet
hatten. it j ü i i i l  atrfv jö/l 8 9 Í»  a ' i i i f i  a ^ i h h i l b j  b iTu  a ^ ib lu . la  

' '.'tiníf > i f  ! . / / 3  ?.Uuüi\ >>n o l l i u  Lmü v.
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— »r M hA .v-3 io  i  'vAiid'iofl in tifo  axiifirl ni oihu* tob ,zzi jf-i
’) Schreiben des Herzogs Wolfgang, dat. am Erichtag nach Jacobi (30. Juli)

1471.
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) L a d i s l .  S u n t h e m .  ap. ü e f e l e  II. 571 verlängert Christophs Gefangen

schaft auf fast drei Jahre. Richtiger giebt A r n p e k h  I. c. die Dauer an.f. 6 r
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